
A. Öffentliche Veranstaltungen Kontakte Liebe Leserin, lieber Leser,

• Gewerbliche Veranstaltungen im Sinne des Titels IV 
Gewerbeordnung (GewO)

Dazu zählen Messen, Ausstellungen, Märkte, Volksfeste. 
Sie bedürfen einer gewerberechtlichen Erlaubnis (Markt-
festsetzung) gemäß § 69 ff. GewO. Das Antragsformular* 
mit den weiteren erforderlichen Unterlagen sollten Sie 
spätestens vier Wochen vor Durchführung der Veranstal-
tung einreichen.

Zuständigkeit: Ordnungsamt, Abt. Sicherheitsbehörde

• Versammlungen im Sinne des Sächsischen 
Versammlungsgesetzes (SächsVersG)

Versammlungen unter freiem Himmel (Kundgebungen, 
Mahnwachen, Aufzüge) müssen spätestens 48 Stunden 
vor deren Bekanntgabe gegenüber dem Ordnungsamt,
Veranstaltungsstelle angemeldet werden.**

Eine Versammlung im Sinne des Sächsischen Versamm-
lungsgesetzes ist eine örtliche Zusammenkunft von 
mindestens zwei Personen zur gemeinschaftlichen, 
überwiegend auf die Teilhabe an der öffentlichen Mei-
nungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung. 
Aufzug ist eine sich fortbewegende Versammlung. 

Zuständigkeit: Ordnungsamt, Veranstaltungsstelle

• Veranstaltungen mit Inanspruchnahme von öffentli-
chem Verkehrsraum (Straßen, Wege, Plätze)

Sind bei Straßenfesten, Festumzügen und anderen Ver-
anstaltungen verkehrsorganisatorische Maßnahmen, 
wie Straßensperrungen, Haltverbote oder Umleitungen 
erforderlich, benötigen Sie eine verkehrsrechtliche Er-
laubnis. Der schriftliche Antrag soll mindestens 14 Tage - 
bei Großveranstaltung mit großräumigen Straßensper-
rungen mindestens einen Monat - vor Durchführung der 
Veranstaltung gestellt werden. 

Inhalt der verkehrsrechtlichen Erlaubnis sind:

◦ Erlaubnis zur Durchführung einer Veranstaltung 
auf öffentlichem Verkehrsgrund gemäß § 29 Abs. 
2 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Anordnungen 
gem. §§ 45 Abs. 1 und 46 Abs. 1 StVO.

Ordnungsamt, Sachgebiet Veranstaltungsstelle* 
Technisches Rathaus, Haus A, Prager Straße 118-136,
04317 Leipzig, Eingang A.I, 4. Etage, Zi. A.4.055,
Öffnungszeiten: Mo, Di, Fr 9 bis 12 Uhr, Di 13 bis 18 Uhr; 
Do 13 bis 16 Uhr, 
Tel.: 0341 123-8685/-92/-93/-94/-96, Fax: 0341 123-8695, 
E-Mail: ordnungsamt@leipzig.de

Ordnungsamt, Sicherheitsbehörde* 
Hausanschrift s. o., Eingang A.I, 2. Etage, Zi. A.2.068,
Öffnungszeiten: s. o., Tel.: 0341 123-8959, Fax: 0341 123-
8955, E-Mail: ordnungsamt@leipzig.de

Amt für Bauordnung und Denkmalpflege* 
Hausanschrift s. o., Eingang C.III, 1. Etage, Zi. C.1.053,
Öffnungszeiten: Mo, Mi und Fr nach Vereinbarung, Di 9 bis 
12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Do 9 bis 12 Uhr,
Tel.: 0341 123-5159, Fax: 0341 123-5155, 
E-Mail: bauordnungsamt@leipzig.de

Amt für Umweltschutz, Abt. Abfall-/Bodenschutz/
Naturschutzrecht*
Hausanschrift s. o., Eingang A.6, Zi. 6.065, Öffnungszeiten: 
Mo, Mi und Do 9 bis 14:30 Uhr, Di 9 bis 18 Uhr, Fr 9 bis 
12:30 Uhr, Tel.: 0341 123-3859, Fax: 0341 123-3855,
E-Mail: umweltschutz@leipzig.de

Amt für Stadtgrün und Gewässer* 
Hausanschrift s. o., Eingang A.I, 4. Etage, Öffnungszeiten: 
s. o., Tel.: 0341 123-6100,
E-Mail: stadtgruen.gewaesser@leipzig.de

Marktamt*
Hausanschrift: Fregehaus Katharinenstraße 11, 04109 
Leipzig, Öffnungszeiten: Di 9 bis 17 Uhr, Mi und Do 9 bis 15 
Uhr, Fr. 9 bis 12 Uhr, Tel.: 0341 123-5929, Fax: 0341 123-
5935, E-Mail: marktamt@leipzig.de

Landesdirektion Sachsen, -Dienststelle Leipzig-,
Referat 29 - Glücksspielrecht, Geldwäschegesetz, 
Braustraße 2, 04107 Leipzig, Tel.: 0341 977-0, Fax: 0341 
977-1199, E-Mail: gluecksspielrecht@lds.sachsen.de

---

* Postanschriften der Ämter: Stadt Leipzig, [betreffendes 
Amt], 04092 Leipzig, 
weitere Infos: www.leipzig.de/wegweiser

S

Stadt Leipzig
Ordnungsamt

für die vielfältigen Arten der Veranstaltungen, zu denen 
unter anderem Stadtteilfeste, Straßenfeste, Vereins- oder 
Gartenfeste gehören, sind unterschiedliche Genehmi-
gungsverfahren vorgesehen und möglicherweise zusätz-
liche Erlaubnisse bzw. Genehmigungen der Stadt Leipzig 
erforderlich. 

Sie finden die am häufigsten vorkommenden Anmelde-, 
Antrags- bzw. Anzeigeverfahren in diesem Faltblatt. 

Die Anzahl und die Art der notwendigen Genehmigungen 
bzw. Erlaubnisse richtet sich nach dem jeweiligen Cha-
rakter der Veranstaltung. Darüber hinaus sind die Ört-
lichkeit und der zeitliche Rahmen von entscheidender 
Bedeutung. 

Bitte fragen Sie im Ordnungsamt, Sachgebiet Veranstal-
tungsstelle der Abteilung Versammlungs- und Veranstal-
tungsbehörde nach, welchen Anforderungen Ihre Veran-
staltung im Einzelfall unterliegt. Als Ihre „Anlaufstelle“ 
helfen wir Ihnen gern bei der Koordinierung Ihrer Wege zu 
den zuständigen Stellen der Ämter der Stadt Leipzig. 
Sie ersparen sich damit Wege und wertvolle Zeit.

Wir möchten an dieser Stelle auf zwei häufige Fragen 
Antworten geben. Weitere Fragen & Antworten finden Sie 
auf der Seite: www.leipzig.de/versammlung.

Was sind öffentliche Veranstaltungen?
Bei der Beurteilung dieser Frage ist nicht der Veranstal-
tungsort, sondern der zugelassene Personenkreis von 
Bedeutung. Die Einschätzung des Veranstalters ist nicht 
ausschlaggebend. Sie ist öffentlich, wenn grundsätzlich 
jedermann der Zutritt gestattet ist, also der Zugang nicht 
auf individuell bestimmte Personen begrenzt ist. Die Er-
hebung von Eintrittsgeldern beseitigt den öffentlichen 
Charakter einer Veranstaltung nicht.

**Versammlung anmelden oder anzeigen?
„Anmeldung“ wird umgangssprachlich, auch behörden-
intern, sehr oft verwendet, auch wenn § 14 Abs. 1 des 
Sächsischen Versammlungsgesetzes (SächsVersG) den 
Begriff „Anzeige“ festschreibt. Beides können und wollen 
wir aber nicht ändern.

Ihr Team
der Veranstaltungsstelle
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 Antrags- und Erlaubnisverfahren
 für Veranstaltungen



A. Öffentliche Veranstaltungen B. Private Veranstaltungen u. a. 

◦ Sondernutzungserlaubnis für die in Anspruch ge-
nommene öffentliche Fläche gemäß §§ 18, 21 
Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) i. V. m. 
der Sondernutzungssatzung der Stadt Leipzig. 
Wir informieren Sie, welches Amt je nach Art der 
genutzten Fläche die Sondernutzungserlaubnis 
erteilt.

◦ Eventuell ist ein Verkehrszeichenplan Voraus-
setzung für eine Erlaubnis. Dazu ist vom Veran-
stalter ein zertifiziertes Verkehrssicherheitsunter-
nehmen zu beauftragen, welches auch die Be-
schilderung vornimmt. 

Zuständigkeiten: A) Marktamt bei Sondernutzungen für 
Märkte sowie Veranstaltungen mit Verkauf und Gastro-
nomie und möglichen Kulturdarbietungen auf Marktflächen 
und in Fußgängerzonen sowie alle Veranstaltungen dieser 
Art bei denen Eintritt erhoben wird, B) Ordnungsamt, 
Veranstaltungsstelle für Sondernutzungen, die auf Straßen 
oder Parkplätzen durchgeführt werden und einer verkehrs-
rechtlichen Anordnung bedürfen C) Amt für Stadtgrün und 
Gewässer für Sondernutzungen auf öffentlichen Grün- und 
Erholungsanlagen sowie Gewässern

• Veranstaltungen, bei denen Speisen, alkoholische 
und/oder nichtalkoholische Getränke zum Verzehr 
an Ort und Stelle im Sinne des SächsGastG 
verabreicht werden 

Nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Gaststätten im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Gaststättengesetz - 
SächsGastG) hat derjenige, welcher aus besonderem 
Anlass nur vorübergehend ein Gaststättengewerbe be-
treiben will, dies der Gemeinde vor Beginn des Gast-
stättenbetriebes, unter Angabe seines Namens, 
Vornamens, seiner Anschrift, des Ortes und der Zeit des 
Betriebsbeginns sowie des besonderen Anlasses anzu-
zeigen. Die Erst- oder Änderungsanzeige*** mit den wei-
teren erforderlichen Unterlagen sind mindestens zwei 
Wochen vor Beginn des Gaststättenbetriebes 
einzureichen.

Zuständigkeit: Ordnungsamt, Sicherheitsbehörde

• Errichtung von “Fliegenden Bauten” (z. B.: Bühnen, 
Tribünen, Schaustellergeschäfte, Zelte) im Sinne des 
§ 76 Sächsische Bauordnung (SächsBO)

Soweit diese baulichen Anlagen unter die Bestimmungen 
der SächsBO fallen, bedarf es gegebenenfalls einer Aus-
führungsgenehmigung durch eine von der Obersten Bau-
aufsichtsbehörde bestimmten Stelle. Diese Stelle stellt ein 
Prüfbuch aus. Fliegende Bauten dürfen nur in Gebrauch 
genommen werden, wenn ihre Aufstellung unter Vorlage des 
Prüfbuches dem Bauordnungsamt angezeigt wird. Die An-
zeige hat mindestens drei Tage vor Inbetriebnahme der 
„fliegenden Bauten“ zu erfolgen. 

Zuständigkeit: Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, 
Abteilung Zentrum/Sonderbauten/Bautechnik

• Veranstaltungen mit artfremder Nutzung von Immo-
bilien im Sinne des § 64 SächsBO

Die artfremde Nutzung von Gebäuden, Räumen und Plätzen 
bedarf gegebenenfalls einer Baugenehmigung. Vom Ver-
anstalter bzw. dem Eigentümer von Gebäuden ist vorher zu 
überprüfen, ob eine Genehmigung zur Nutzung als Ver-
sammlungsstätte vorliegt. Sofern Gebäude für Veranstal-
tungen genutzt werden sollen, die keine Veranstaltungs-
stätten sind, ist ein Bauantrag zu stellen. Bei der Antrag-
stellung sind entsprechende Bearbeitungszeiträume und 
-fristen zu berücksichtigen. Fragen Sie rechtzeitig beim 
zuständigen Amt nach.

Zuständigkeit: Amt für Bauordnung und Denkmalpflege

• Öffentliche Veranstaltungen am Karfreitag, Buß- und 
Bettag sowie an den Gedenk- und Trauertagen ge-
mäß § 6 Gesetz über Sonn- und Feiertage im Frei-
staat Sachsen (SächsSFG)

Diese Veranstaltungen bedürfen in aller Regel einer Aus-
nahmegenehmigung (Befreiung) gemäß § 7 des Gesetzes 
über Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen. Vor-
aussetzung für die Erteilung einer Befreiung ist das Vor-
liegen eines wichtigen Grundes. Nach der Intention des 
Gesetzes können Befreiungen nur in atypischen Fällen zum 
Tragen kommen. Da unter Umständen die betroffenen 
Religionsgemeinschaften vor einer Entscheidung anzuhören 
sind, sollte der formlose Antrag spätestens einen Monat vor 

Durchführung mit der entsprechenden Begründung bei der 
jeweils für die Veranstaltung zuständige Behörde ein-
gereicht werden.

Zuständigkeiten: A) Ordnungsamt, Sicherheitsbehörde für 
Messen, Märkte, Veranstaltungen auf Freisitzen, 
B) Ordnungsamt, Veranstaltungsstelle für sonstige 
Veranstaltungen

• Unter „Kleine Lotterien und Ausspielungen“ ...
… versteht man anzeigepflichtige Veranstaltungen, 
die alle nachfolgende Voraussetzungen erfüllen müssen:

• Die Veranstaltung findet im Stadtgebiet statt.
• Der Reinertrag (Gesamtwert der Lose abzüglich der 

durch Verlosung entstandenen Kosten) beträgt min-
destens ein Drittel der Entgelte.

• Die Gewinnsumme bei Lotterien beziehungsweise der 
Wert der Sachpreise oder anderer geldwerter Vorteile 
bei Ausspielungen beträgt mindestens 25 Prozent der 
Entgelte.

• Der Erlös aus dem Verkauf aller Lose beträgt höchs-
tens EUR 40.000.

• Der Losverkauf dauert nicht länger als drei Monate.
• Der Reinertrag wird ausschließlich und unmittelbar für 

gemeinnützige, kirchliche oder mildtätige Zwecke 
verwendet.

• Mindestens 30 % des Reinertrags müssen im Gebiet 
des Freistaates Sachsen verwendet werden

Wird bereits eine der vorgenannten Voraussetzungen nicht 
erfüllt, ist eine Einzelgenehmigung einzuholen.

Zuständigkeiten: A) Ordnungsamt/Veranstaltungsstelle für 
Entgegennahme der Anzeige, B) Landesdirektion Sachsen, 
Dienststelle Leipzig, für die Genehmigung

Gebühren und Kosten
Für Genehmigungsverfahren werden grundsätzlich 
Verwaltungsgebühren erhoben. Die Höhe bemisst sich 
dabei in der Regel nach festen Gebührentarifen und dem 
jeweiligen Verwaltungsaufwand. Darüber hinaus können 
Ihnen als Veranstalter weitere Kosten entstehen, wenn Sie 
Leistungen Dritter (z. B. Absperr- oder Sicherheitsfirmen) in 
Anspruch nehmen.

Zu den Veranstaltungen mit privatem, nichtöffentlichen 
Charakter ohne Inanspruchnahme des öffentlichen Ver-
kehrsraumes und außerhalb von Landschaftsschutzge-
bieten zählen beispielsweise Geburtstagsfeiern,
Polterabende, Hochzeitsfeiern u. a. private Veranstal-
tungen. Diese bedürfen keiner Genehmigung und sind 
auch nicht anmeldepflichtig. Sie unterliegen jedoch den 
Bestimmungen des Lärmschutzes, des Nachbarschafts-
rechtes und den allgemeinen polizeilichen Bestimmungen 
der Stadt Leipzig.
Im Geltungsbereich von Landschaftsschutzgebieten be-
dürfen Veranstaltungen aller Art, egal ob öffentlich oder 
privat, stets einer Prüfung und gegebenenfalls der 
schriftlichen Erlaubnis durch die Naturschutzbehörde. 

Links zu Rechtsvorschriften und Infos

• GewO, BlmSchG, OwiG, StVO: 
www.gesetze-im-internet.de

• SächsBO, SächsGastG, SächsSFG, SächsStrG, 
SächsVersG: www.revosax.sachsen.de

• Polizeiverordnung der Stadt Leipzig und Sonder-
nutzungssatzung der Stadt Leipzig: www.leipzig.de

• „Kleine Lotterien“: www.lds.sachsen.de/geldwaesche, 
dort unter Glücksspielrecht 

Links zu Formularen
* www.leipzig.de/formulare, Suchwort: Marktfestsetzung
** www.leipzig.de/formulare, Suchwort: Versammlung
*** www.leipzig.de/formulare, Suchwort: Gaststätte
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Keine Gewähr für  die  Vollständigkeit  und Richtigkeit  der 
Links.
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